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Alle Steuerzahler 

 

 Neue Bundesregierung: Viele Steueränderungen in der Pipeline  

Die vielleicht wichtigste Aussage im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung lautet: Alle 

Maßnahmen des Koalitionsvertrages stehen unter Finanzierungsvorbehalt. Ob bzw. wann die 

beabsichtigten Steueränderungen umgesetzt werden, bleibt demzufolge abzuwarten. Sofern die 

Änderungen bereits für 2010 gelten sollen, sollen sie durch das Gesetz zur Beschleunigung des 

Wirtschaftswachstums bis Weihnachten in trockenen Tüchern sein. Nachfolgend die wichtigsten 

steuerlichen Aspekte im Überblick:  

Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung des Wirtschaftswachstums  

Zum 1.1.2010 sollen der Kinderfreibetrag auf 7.008 EUR (bis dato 6.024 EUR) und das 

Kindergeld um je 20 EUR erhöht werden.  

Ab dem 1.1.2010 soll für Beherbergungsleistungen im Hotel- und Gastronomiegewerbe der 

ermäßigte Umsatzsteuersatz von 7 % gelten. Die Ermäßigung soll sowohl die Umsätze des 

klassischen Hotelgewerbes als auch kurzfristige Beherbergungen in Pensionen, 

Fremdenzimmern und vergleichbaren Einrichtungen umfassen.  

Bei Kapitalgesellschaften konnten Verlustvorträge nach der Unternehmensteuerreform 2008 

nicht mehr genutzt werden, wenn innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren mehr als 50 % des 

Anteilsbesitzes auf einen Erwerber übergehen (quotaler Untergang bei über 25 bis 50 %). Um 

diese Abzugsbeschränkung zu entschärfen, wurde eine Sanierungsklausel eingebaut, wonach 

Verluste bei Anteilsübereignungen nach dem 31.12.2007 und vor dem 1.1.2010 erhalten bleiben, 

wenn das Unternehmen qualifiziert saniert wird. Das Gesetz zur Beschleunigung des 

Wirtschaftswachstums sieht eine unbeschränkte Fortführung der Sanierungsklausel über 2009 

hinaus vor.  

Durch die Unternehmensteuerreform 2008 wurde eine Zinsschranke eingeführt, die bewirkt, 

dass betriebliche Zinsaufwendungen nicht mehr unbeschränkt als Betriebsausgaben abgezogen 

werden können. Eingefügt wurde aber auch eine Freigrenze: Beträgt der Saldo aus 

Zinsaufwendungen und Zinserträgen weniger als 1 Mio. EUR (durch das 

Bürgerentlastungsgesetz rückwirkend für die Veranlagungszeiträume 2008 und 2009 auf 3 Mio. 

EUR erhöht) greift die Zinsschranke nicht. Die zeitliche Beschränkung soll nunmehr 

aufgehoben werden, sodass die Freigrenze dauerhaft bei 3 Mio. EUR bleibt. 

Die gewerbesteuerlichen Hinzurechnungen für Immobilienmieten sollen von 65 % auf 50 % 

reduziert werden.  

Einführung eines Wahlrechts für geringwertige Wirtschaftsgüter, wonach entweder die 

Sofortabschreibung bis 410 EUR oder die Poolabschreibung für alle Wirtschaftsgüter zwischen 

150 EUR und 1.000 EUR möglich ist.  

Bei der Erbschaftsteuer sind folgende Erleichterungen vorgesehen:  
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Der Steuersatz der Steuerklasse II (gilt insbesondere für Geschwister und 

Geschwisterkinder) soll bei Zuwendungen ab 2010 auf einen neuen Steuertarif von 15 % 

bis 43 % (bisher 30 % oder - bei hohen Erbschaften - 50 %) gesenkt werden.  

Vergünstigungen für die Unternehmensnachfolge: Die Zeiträume, innerhalb derer das 

Unternehmen weitergeführt werden muss, sollen von sieben bzw. zehn Jahren auf fünf 

bzw. sieben Jahre verkürzt und die erforderlichen Lohnsummen jeweils abgesenkt 

werden. Betriebe mit bis zu 20 Mitarbeitern müssen die Lohnsummenregeln nicht 

anwenden. Bisher liegt die Grenze bei 10 Mitarbeitern.  

Weitere vorgesehene Maßnahmen  

Darüber hinaus sind im Koalitionsvertrag zahlreiche, zeitlich nicht konkretisierte 

Steueraspekte aufgeführt. Folgende Punkte sind besonders interessant:  

 Verständlichere und anwendungsfreundlichere Steuererklärungsvordrucke und 

Erläuterungen,  

 Wiedereinführung des Abzugs privater Steuerberatungskosten, Einfachere 

Rentenbesteuerung,  

 Überprüfung der Angemessenheit der Besteuerung des geldwerten Vorteils aus der 

Privatnutzung betrieblicher Fahrzeuge,  

 Prüfung, ob Arbeitnehmer auch für einen Zeitraum von zwei Jahren abgeben können. 

Der bisherige Einkommensteuertarif soll möglichst zum 1.1.2011 in einen Stufentarif umgebaut 

werden. Zahl und Verlauf der Stufen müssen allerdings noch entwickelt werden.  

Eine Kommission soll Vorschläge zur Neuordnung der Gemeindefinanzierung erarbeiten. Diese 

soll auch den Ersatz der Gewerbesteuer durch einen höheren Anteil der Kommunen an der 

Umsatzsteuer und einen kommunalen Zuschlag auf die Einkommen- und Körperschaftsteuer 

mit eigenem Hebesatz prüfen.  

Die Umsatzsteuer entsteht mit Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in dem die Leistung 

ausgeführt worden ist. Unter gewissen Voraussetzungen kann die Umsatzsteuer auch nach 

vereinnahmten Entgelten (Istbesteuerung) berechnet werden, sodass sie erst mit Ablauf des 

Voranmeldungszeitraums entsteht, in dem die Entgelte vereinnahmt worden sind. Nach den 

Verlautbarungen der Bundesregierung soll geprüft werden, ob die Istbesteuerung ausgeweitet 

werden kann. Daneben steht der ermäßigte Steuersatz in Höhe von 7 % auf dem Prüfstand 

Die Umsatzbesteuerung von Postdienstleistungen soll im Hinblick auf die Rechtsprechung des 

Europäischen Gerichtshof umgehend angepasst werden. Nach dem Urteil bleibt die 

Grundversorgung der Bürger mit Postdienstleistungen umsatzsteuerfrei (Entwurf eines 

Gesetzes zur Beschleunigung des Wirtschaftswachstums vom 9.11.2009; Koalitionsvertrag 

zwischen CDU, CSU und FDP vom 26.10.2009).  
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Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetz: Neue Aufbewahrungspflichten  

Durch das Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetz gilt ab 2010 eine neue 

Aufbewahrungspflicht. Beträgt die Summe der positiven Überschusseinkünfte (Einkünfte aus 

nichtselbständiger Arbeit, Einkünfte aus Kapitalvermögen, Einkünfte aus Vermietung und 

Verpachtung und sonstige Einkünfte) nämlich mehr als 500.000 EUR im Kalenderjahr, müssen 

die Aufzeichnungen und Unterlagen über die den Überschusseinkünften zugrunde liegenden 

Einnahmen und Werbungskosten sechs Jahre aufbewahrt werden. Das betrifft die Unterlagen 

von Sparern, Vermietern, Arbeitnehmern und Rentnern gleichermaßen. Die 

Aufbewahrungspflicht ist vom Beginn des Kalenderjahrs an zu erfüllen, das auf das 

Kalenderjahr folgt, in dem die Summe der positiven Einkünfte mehr als 500.000 Euro beträgt. 

Im Besteuerungszeitraum 2010 sind die Einkünfte des Veranlagungszeitraums 2009 

maßgebend.  

Hinweis: Eine Außenprüfung wird generell zulässig, wenn die Summe der positiven 

Überschusseinkünfte mehr als 500.000 EUR im Kalenderjahr beträgt. Einer besonderen 

Begründung der Prüfungsanordnung bedarf es nicht. Im Rahmen einer Außenprüfung kann die 

Verletzung der Aufbewahrungspflichten ein Verzögerungsgeld von 2.500 EUR bis zu 250.000 

EUR zur Folge haben (Gesetz zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung 

(Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetz) vom 29.7.2009, BGBl I 2009, 2302).  

 

Maßnahmenpaket zum Jahresende 
 

Neben gezielten Aktionen bei den jeweiligen Einkunftsarten sind auch im privaten Bereich 

einige Überlegungen bis zum Jahresende ratsam. Folgende Aspekte sollten insbesondere 

beachtet werden:  

 

- Infolge der Erhöhung des Grundfreibetrags in 2010 auf 8.004 EUR (2009:  

7.834 EUR) und der Anhebung der übrigen Tarifeckwerte ist es tendenziell ratsam, 

Abzugspotenzial noch in 2009 geltend zu machen. 

 

- Durch die Steuerung des Zahlungstermins bei den Sonderausgaben (z.B. Spenden) kann 

eine Einkommensverlagerung erfolgen. Die Verlagerung von Ausgaben ist auch in 

Hinsicht auf die zumutbare Eigenbelastung bei den außergewöhnlichen Belastungen 

sinnvoll. Ist es abzusehen, dass die zumutbare Eigenbelastung in 2009 nicht übertroffen 

wird, sollten offene Rechnungen erst in 2010 bezahlt werden. Ein Vorziehen lohnt 

dagegen, wenn in 2009 bereits hohe Aufwendungen getätigt wurden. Dabei sind auch 

noch vorhandene Verlustvorträge zu beachten, die Sonderausgaben oder 

außergewöhnliche Belastungen eventuell wirkungslos verpuffen lassen.  
 

- Sofern noch in 2009 ein Riester-Vertrag abgeschlossen wird, sichert das die  

Zulagen für das gesamte Jahr sowie bei Sparern unter 25 Jahren den Berufseinsteiger-

Bonus von einmalig 200 EUR.  

 

- Die Steuerermäßigung für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, haushaltsnahe 

Dienstleistungen und Handwerkerleistungen beträgt ab 2009 einheitlich 20 % der 

Aufwendungen. Wenn die verschiedenen Höchstbeträge für 2009 bereits ausgeschöpft 

sind, kommt eine Verlagerung der Zahlung nach 2010 in Betracht.  
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- Werdende Eltern sollten dem später zu Hause bleibenden Partner frühzeitig die günstige 

Steuerklasse III zuweisen, um so die Bemessungsgrundlage für das spätere Elterngeld zu 

erhöhen. Zu beachten ist andererseits aber auch, dass sich der Steuerklassenwechsel für 

den weiter berufstätigen Ehepartner negativ auswirken kann. Wird dieser z.B. für 

längere Zeit krank oder möglicherweise arbeitslos, erhält er ein geringeres Kranken- 

bzw. Arbeitslosengeld. 

 

 

 

 

Ab 2010 sind Krankenversicherungsbeiträge besser absetzbar 
 

Durch das Bürgerentlastungsgesetz wurde das Abzugsvolumen bei den sonstigen 

Vorsorgeaufwendungen, die nicht zu den Altersvorsorgeaufwendungen gehören, ab dem 

Veranlagungszeitraum 2010 erhöht. Hierzu gehören z.B. Beiträge zu Arbeitslosen-, Kranken-, 

Pflege- und Unfallversicherungen. Das Abzugsvolumen steigt um jeweils 400 EUR auf nunmehr 

1.900 EUR (betrifft Steuerpflichtige, die einen steuerfreien Zuschuss zu ihrer 

Krankenversicherung erhalten) bzw. 2.800 EUR (gilt für diejenigen, die ihre 

Krankenversicherung alleine finanzieren müssen). 

 

Darüber hinaus wurde geregelt, dass die Beiträge für eine (Basis-)Kranken- und 

Pflegepflichtversicherung ohne Beschränkungen abzugsfähig sind. Von dem unbeschränkten 

Abzug sind allerdings Aufwendungen für Komfortleistungen, wie z.B. Einbettzimmer oder 

Chefarztbehandlung und die Beitragsanteile zur gesetzlichen Krankenversicherung, sofern sie 

der Finanzierung des Krankengeldes dienen, ausgenommen. Hat der Steuerpflichtige Anspruch 

auf Krankengeld, wird der geleistete Beitrag pauschal um 4 % gekürzt. 

 

Hinweis: Betragen die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge weniger als 1.900 EUR/2.800 

EUR, können in Höhe der Differenz zu den Höchstbeträgen auch andere Versicherungsbeiträge 

geltend gemacht werden. 

 

 

Vermieter  

 

Keine Werbungskosten: Instandsetzungskosten während der 

Selbstnutzung  

Ein Ehepaar nutzte eine Eigentumswohnung bis Juli 2003 zu eigenen Wohnzwecken. Im 

Anschluss an die Selbstnutzung wurde die Wohnung vermietet. Bereits im August 2002 ließ das 

Ehepaar einen neuen Heizkessel für 3.000 EUR einbauen mit der Intention, so die erstmalige 

Vermietung zu beschleunigen. In der Steuererklärung 2002 machten die Eheleute die 

Aufwendungen als vorab entstandene Werbungskosten aus Vermietung und Verpachtung 

geltend. Das Finanzamt erkannte die Aufwendungen nicht als vorweggenommene 

Werbungskosten an, wohl aber das zuständige Finanzgericht. Der Bundesfinanzhof hob das 

Urteil des Finanzgerichtes auf und urteilte zugunsten der Finanzverwaltung  

Bevor Einnahmen erzielt werden, können Aufwendungen als vorab entstandene 

Werbungskosten berücksichtigt werden, wenn ein ausreichend bestimmter wirtschaftlicher 
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Zusammenhang zwischen den Aufwendungen und der Einkunftsart besteht. Sind die 

Aufwendungen nicht (fast) ausschließlich durch die Einnahmeerzielung, sondern nicht 

unerheblich auch durch die private Lebensführung veranlasst, können sie insgesamt nicht als 

Werbungskosten abgezogen werden. Werden Renovierungs- oder Instandsetzungsarbeiten 

während der Vermietungszeit ausgeführt, geht der Bundesfinanzhof in seiner ständigen 

Rechtsprechung davon aus, dass sie noch der Einkünfteerzielung dienen. Andererseits sind 

Aufwendungen nicht zu berücksichtigen, wenn die Reparatur während der Zeit der 

Selbstnutzung durchgeführt wird. Es kommt in beiden Fällen nicht darauf an, ob und inwieweit 

die Erhaltungsmaßnahmen nach der Zweckbestimmung (auch) der jeweils anderen Nutzungsart 

zugute kommen sollen.  

Hinweis: Nach dem Urteil sind Instandsetzungsaufwendungen jedenfalls dann nicht als 

vorweggenommene Werbungskosten abzugsfähig, wenn die Wohnung im Anschluss noch elf 

Monate selbst genutzt wird (BFH-Urteil vom 1.4.2009, Az. IX R 51/08).  

 

 

Wichtige Steueraspekte 2009/2010 
 

Bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung ist primär auf die Einkünfteverlagerung 

hinzuweisen, also etwa auf die Zahlung anstehender Reparaturen noch im laufenden Jahr oder 

die Steuerung von Mietzuflüssen.  

Sofern in 2009 Mietausfälle von mehr als 50 % zu verzeichnen sind, ist ein Antrag auf 

Grundsteuererlass bis Ende März 2010 ratsam. 

Um den Schuldzinsenabzug und somit die Werbungskosten zu optimieren, sollten die Kredite 

bei gemischt genutzten Gebäuden, die zum Teil eigengenutzt und zum Teil fremdvermietet 

werden, vorrangig dem vermieteten Gebäudeteil zugeordnet werden. 

 

Kapitalanleger  

 

Riester-Rente: Mittelbar berechtigte Ehegatten benötigen eigenen Vertrag  

Mit der Riesterrente kann eine kapitalgedeckte private Altersvorsorge aufgebaut werden. 

Unmittelbar zulagenberechtigt sind grundsätzlich Personen, die in der gesetzlichen 

Rentenversicherung pflichtversichert sind. Personen, die in der gesetzlichen 

Rentenversicherung nicht pflichtversichert sind, sind selbst nicht förderberechtigt. Sie können 

aber mittelbar zulagenberechtigt sein, wenn der Ehepartner unmittelbar zulagenberechtigt ist.  

Ein nur mittelbar zulagenberechtigter Ehegatte hat aber nur dann einen Anspruch auf die 

Riesterförderung, wenn er einen eigenen Altersvorsorgevertrag abschließt. Ein Vertrag im 

Rahmen der eigenen betrieblichen Altersversorgung reicht nicht aus. In seinem ersten Urteil 

zur Riester-Rente hat der Bundesfinanzhof diese gesetzliche Einschränkung akzeptiert (BFH-

Urteil vom 21.7.2009, Az. X R 33/07).  
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Wertpapiere: Rückkauf am Verkaufstag ist kein Gestaltungsmissbrauch  

Ein Aktienverlust innerhalb der Spekulationsfrist wirkt sich auch dann steuerlich aus, wenn die 

Titel am selben Tage in gleicher Art und Anzahl, aber zu unterschiedlichem Kurs wieder 

gekauft werden. Nach einer neuen Entscheidung des Bundesfinanzhofs liegt darin kein 

Gestaltungsmissbrauch, weil Anleger bei dem aus der Veräußerung erwirtschafteten Verlust in 

typisierender Weise mit Einkünfteerzielungsabsicht handeln. Das Motiv, Steuern durch den 

Verkauf kurz vor Fristablauf zu sparen, macht die Gestaltung nicht unangemessen, zumal es 

sich nicht um einen wirtschaftlich ungewöhnlichen Weg handelt.  

Es entspricht Sinn und Zweck der privaten Veräußerungsgeschäfte, nur realisierte 

Veräußerungsgewinne und -verluste aus verhältnismäßig kurzfristigen Wertdurchgängen von 

privat gehaltenen Wertpapieren der Einkommensteuer zu unterwerfen. Vor diesem Hintergrund 

stellt es keinen Gestaltungsmissbrauch dar, wenn der Sparer gleichartige Wertpapiere 

unmittelbar nach deren Veräußerung zu unterschiedlichen Preisen wiedererwirbt. Insoweit 

bewegt er sich angesichts der Schwankungsbreite börsennotierter Wertpapiere im Rahmen der 

gesetzlichen Vorgaben. Es steht in seinem Belieben, ob, wann und mit welchem Risiko er 

Wertpapiere an- und verkauft. Es handelt sich um eigenständige und damit separat zu 

beurteilende Vorgänge.  

Hinweis: Das Urteil lässt sich im Rahmen der privaten Veräußerungsgeschäfte letztmalig im 

laufenden Jahr mit vor 2009 erworbenen Wertpapieren nutzen, bei denen die Spekulationsfrist 

von einem Jahr noch nicht abgelaufen ist. Der Verlust ist dann bis 2013 mit 

Veräußerungsgewinnen (Aktien- und Wertpapiergeschäfte) verrechenbar. Sofern es sich 

hingegen um Wertpapiere ohne Bestandsschutz handelt, liegen negative Kapitaleinnahmen vor. 

Diese können dann die Abgeltungsteuer auf andere Erlöse des Jahres 2009 vermindern. 

Verluste aus Aktiengeschäften können allerdings nur mit Gewinnen aus Aktienverkäufen 

verrechnet werden (BFH-Urteil vom 25.8.2009, Az. IX R 60/07).  

 

Steuererklärung 2009 trotz Abgeltungsteuer 
 

Infolge der Abgeltungsteuer müssen die privaten Kapitalerträge in der Steuererklärung 2009 

grundsätzlich nicht mehr angegeben werden. Insoweit entfällt auch das Ausfüllen der Anlagen 

KAP, SO und AUS. Dass trotz der Abgeltungsteuer private Kapitalerträge in vielen Fällen 

weiterhin in der Steuererklärung angegeben werden müssen bzw. sollten, wird an einigen 

Beispielen verdeutlicht:  

 

- Nicht der Abgeltungsteuer unterliegen z.B. Zinsen aus Darlehen, die zwischen nahen 

Angehörigen vereinbart worden sind oder Zinsen, die von einer Kapitalgesellschaft an 

einen Anteilseigner gezahlt wurden, der zu mindestens 10 % an der jeweiligen 

Gesellschaft beteiligt ist. 

 

- Erträge, die noch nicht mit Kapitalertragsteuer belastet werden konnten, z.B. Zinsen 

zwischen Privatpersonen und Steuererstattungszinsen, werden über die 

Einkommensteuerveranlagung mit dem pauschalen Satz von 25 % besteuert.  

 

- Sofern die individuelle Progression des Sparers unter 25 % liegt, sollten die 

Kapitaleinkünfte in der Einkommensteuererklärung angegeben werden. Das Finanzamt 
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führt dann eine Günstigerprüfung durch. Eine Angabe ist auch dann sinnvoll, wenn sich 

der Sparer-Pauschbetrag durch eine ungünstige Aufteilung nicht optimal ausgewirkt 

hat. 

 

- Für Zwecke der Kirchensteuer erfolgt eine Nacherhebung über das Finanzamt, wenn der 

Bank die Konfession nicht mitgeteilt wurde. 

 

- Gewinne bei einer und Verluste bei einer anderen Bank können grundsätzlich nur über 

die Veranlagung beim Finanzamt miteinander verrechnet werden. 

 

 

Freiberufler und Gewerbetreibende  

 

Investitionsabzugsbetrag für Pkw: Trotz bisheriger Ein-Prozent-Regel  

Ein Investitionsabzugsbetrag kann auch für die geplante Anschaffung eines neuen oder 

gebrauchten Pkws geltend gemacht werden. Voraussetzung ist u.a., dass der Pkw mindestens 
bis zum Ende des dem Wirtschaftsjahr der Anschaffung folgenden Wirtschaftsjahres zu 

mindestens 90 % betrieblich genutzt wird.  

Sofern die ausreichende betriebliche Nutzung bei der Bildung nicht glaubhaft gemacht werden 

kann (Nutzungsabsicht), wird der Investitionsabzugsbetrag von vornherein nicht gewährt. Stellt 

sich erst später heraus, dass die betriebliche Nutzung zu gering ist, muss der Abzugsbetrag im 

Jahr der Inanspruchnahme rückwirkend rückgängig gemacht werden. Wird die Privatnutzung 

anhand der Ein-Prozent-Regel besteuert, geht die Finanzverwaltung von einem betrieblichen 

Nutzungsumfang unterhalb der 90 %-Grenze aus, sodass die Nutzungsvoraussetzung nicht 

erfüllt ist.  

Urteilsfall: Ein Freiberufler, der bereits ein Fahrzeug unter Anwendung der Ein-Prozent-Regel 

nutzte, begehrte für einen neuen Pkw einen Investitionsabzugsbetrag. Das Finanzamt erkannte 

den Abzugsbetrag nicht an, da bei der Prognoseentscheidung die bisherigen betrieblichen 

Verhältnisse zu berücksichtigen seien. Aufgrund der Ein-Prozent-Regel sei davon auszugehen, 

dass bislang keine ausreichende betriebliche Nutzung vorgelegen habe. Dies sei auch für die 

Zukunft anzunehmen. Für das Finanzgericht Saarland war es hingegen ausreichend, dass der 

Steuerpflichtige ankündigte, die betriebliche Nutzung anhand eines Fahrtenbuches 

nachzuweisen. Dies gilt jedenfalls dann, wenn die tatsächliche Privatnutzung in 

zurückliegenden Zeiträumen nicht höher als 10 % war.  

Hinweis: Wird der Beschluss des Finanzgerichts vom Bundesfinanzhof bestätigt, reicht die 

Ankündigung eines Fahrtenbuches für die Bildung eines Investitionsabzugsbetrags aus (FG 

Saarland vom 30.7.2009, Az. 1 V 1185/09).  
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Fahrtenbuch: Bei widersprüchlichen Angaben nicht ordnungsgemäß  

Der Begriff des ordnungsgemäßen Fahrtenbuchs ist im Gesetz nicht definiert. Aus der 

Rechtsprechung ergibt sich u.a., dass die Eintragungen vollständig und zeitnah vorzunehmen 

sind. Sofern das Fahrtenbuch inhaltliche Unregelmäßigkeiten aufweist, kann die 

Ordnungsmäßigkeit angezweifelt werden.  

Im zugrunde liegenden Fall differierten die Ortsangaben zwischen Tankrechnungen und 

Fahrtenbuch an mehreren Tagen. Demgegenüber entsprachen die Fahrtenbucheintragungen 

weitestgehend den Eintragungen in den Terminkalendern.  

Stimmen zwar die Ortsangaben im Fahrtenbuch mit denen im Terminkalender, nicht aber mit 

denen in Tankquittungen überein, spricht dies gegen eine zeitnahe Erfassung der einzelnen 

Fahrten. Die Übereinstimmungen, so das Finanzgericht München, belegen, dass die 

Fahrtenbucheintragungen regelmäßig nachträglich anhand der Vermerke in den 

Terminkalendern vorgenommen wurden. Da Terminänderungen in den Terminkalendern nicht 

mehr korrigiert wurden, ergaben sich die Abweichungen.  

Hinweis: Durch ein derartiges Vorgehen wird die Beweiskraft in Bezug auf das Erfordernis der 

zeitnahen Erstellung und Authentizität in erheblichem Maße in Zweifel gezogen und lässt auch 

die Unrichtigkeit der übrigen Eintragungen befürchten. Solche mangelhaften Fahrtenbücher 

können der Besteuerung nicht zugrunde gelegt werden. Dies hat zur Folge, dass die 

Privatnutzung selbst dann nach der pauschalen Ein-Prozent-Regel zu ermitteln ist, wenn 

bedingt durch die regionale Lage zumeist Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 

zurückgelegt werden (FG München vom 14.5.2009, Az. 15 K 2945/07).  

 

Steuerstrategien: Wissenswertes zum Jahresende 
 

Eine Gewinnverschiebung lohnt sich grundsätzlich bei unterschiedlicher Progression in 2009 

und 2010. Bilanzierende Unternehmer können unter diesem Aspekt z.B. Lieferungen erst später 

ausführen oder vom Kunden abnehmen lassen oder anstehende Reparaturen und 

Beratungsleistungen vorziehen. Bei der Einnahmen-Überschuss-Rechnung reicht zur 

Gewinnverlagerung die Steuerung der Zahlung über das Zu- und Abflussprinzip. Regelmäßig 

wiederkehrende Zahlungen, die kurze Zeit vor Beginn oder kurze Zeit nach Beendigung des 

Kalenderjahr erfolgen, gelten jedoch in dem Jahr als Einnahme oder Ausgabe, für das sie 

geleistet werden. Als kurze Zeit gilt grundsätzlich ein Zeitraum von 10 Tagen.  

 

Das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) ist am 29.5.2009 in Kraft getreten und gilt als 

größte Reform des Handelsgesetzbuches seit rund 25 Jahren. Die neuen Bilanzierungsmethoden 

sind für Geschäftsjahre ab dem 1.1.2010 verpflichtend. Für Geschäftsjahre, die nach dem 

31.12.2008 beginnen, besteht ein Wahlrecht zur Anwendung der neuen Regelungen. Sofern von 

dem Wahlrecht Gebrauch gemacht wird, müssen die neuen Vorschriften in ihrer Gesamtheit 

angewandt werden, eine Teilumsetzung ist somit unzulässig.  

 

Hinweis: Einzelkaufleute können bereits für das Geschäftsjahr 2008 von der 

Buchführungspflicht befreit werden. Voraussetzung ist, dass an zwei aufeinander folgenden 

Abschlussstichtagen nicht mehr als 500.000 EUR Umsatzerlöse und nicht mehr als 50.000 EUR 

Jahresüberschuss erzielt werden. 
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Durch das Gesetz zur Umsetzung steuerrechtlicher Regelungen des Maßnahmenpakets 

„Beschäftigungssicherung durch Wachstumsstärkung“ wurden die Schwellenwerte für den 

Investitionsabzugsbetrag und die Sonderabschreibung erhöht. Von der zeitlich befristeten 

Anhebung kann auch noch in 2010 profitiert werden.  

 

Abschreibungswahlrecht: Für ab dem 1.1.2009 und bis zum 31.12.2010 angeschaffte oder 

hergestellte bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens kann wieder die degressive 

Abschreibung mit 25 % (höchstens das Zweieinhalbfache der linearen AfA) genutzt werden.  

 

Viele börsennotierte Aktien werden als Finanzanlage gehalten und sind aufgrund der 

Finanzkrise massiv eingebrochen. Um einen steuerlichen Aufwand durch eine 

Teilwertabschreibung geltend machen zu können, muss die Wertminderung voraussichtlich von 

Dauer sein. Nach Auffassung der Finanzverwaltung kommt eine Abschreibung nur in Betracht, 

wenn der Börsenkurs  

 

- zum aktuellen Bilanzstichtag um mehr als 40 % unter die Anschaffungskosten gesunken 

ist oder 

 

- sowohl zum aktuellen als auch dem vorangegangenen Bilanzstichtag um jeweils mehr als 

25 % unter dem Anschaffungspreis liegt.  

 

In Reaktion auf die Finanzkrise wurde der Überschuldungsbegriff – zeitlich befristet – geändert. 

Demnach müssen überschuldete Unternehmen keine Insolvenz anmelden, wenn die 

Weiterführung des Unternehmens überwiegend wahrscheinlich ist. Die zunächst bis Ende 2010 

vorgesehene Neuregelung wird voraussichtlich bis zum 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesellschafter und Geschäftsführer von 

Kapitalgesellschaften 

 

Verdeckte Gewinnausschüttung: Bei privater Pkw-Nutzung trotz Verbot  

Bei einem ausdrücklichen Verbot der privaten Nutzung des Betriebs-Pkws kommt es statt eines 

Sachbezugs zu einer verdeckten Gewinnausschüttung, wenn der Wagen durch den GmbH-

Geschäftsführer vertragswidrig privat gefahren wird. Das gilt nach einem Urteil des 

Finanzgerichts Niedersachsen (Revision anhängig) auch dann, wenn es sich um einen nicht 

beherrschenden Gesellschafter handelt und in allen Fällen, in denen der Geschäftsführer den 

Pkw ohne entsprechende Gestattung der GmbH privat nutzt.  
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Trotz ausgesprochenem Nutzungsverbot spricht - so das Finanzgericht Niedersachsen - der 

Anscheinsbeweis für eine Privatnutzung durch den Gesellschafter-Geschäftsführer. Dieser 

Anscheinsbeweis konnte im Urteilsfall nicht entkräftet werden, da  

 kein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch geführt wurde,  

 keine organisatorischen Maßnahmen getroffen wurden, um eine Privatnutzung 

auszuschließen,  

 eine unbeschränkte Zugriffsmöglichkeit des Geschäftsführers auf den Pkw bestand und  

 der Gesellschafter privat über keinen entsprechenden Fuhrpark verfügte.  

Hinweis: Bei einer verdeckten Gewinnausschüttung ist nicht die Ein-Prozent-Regel, sondern der 

gemeine Wert unter Berücksichtigung eines angemessenen Gewinnaufschlags zu 

berücksichtigen. Um eine verdeckte Gewinnausschüttung auszuschließen, sollte die private 

Nutzung vertraglich ausgeschlossen und unbedingt überwacht werden (FG Niedersachsen vom 

19.3.2009, Az. 11 K 83/07, Revision unter VI R 43/09).  

 

Jahresendaspekte bei den Kapitalgesellschaften 
 

Verträge: Zwischen Gesellschaft und Anteilseignern getroffene Vereinbarungen sollten auf 

Fremdüblichkeit und Angemessenheit überprüft werden. Die entsprechende Dokumentation 

mindert das Risiko einer verdeckten Gewinnausschüttung. Sollen ab 2010 neue Vereinbarungen 

getroffen oder bestehende verändert werden, ist dies zeitnah schriftlich zu fixieren. 

Vertragsinhalte wirken sich bei beherrschenden Gesellschaftern nämlich steuerlich nur dann 

aus, wenn sie im Voraus getroffen und später tatsächlich so durchgeführt werden.  

 

Gesellschafterdarlehen: Obwohl das Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur 

Bekämpfung von Missbräuchen bereits seit dem 1.11.2008 in Kraft ist, ist im Zuge der 

Finanzkrise erneut darauf hinzuweisen, dass alle – also nicht nur eigenkapitalersetzende – 

Gesellschafterdarlehen in der Insolvenz nachrangig sind. Eine Rückzahlung innerhalb eines 

Jahres vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens ist anfechtbar. Die Regelungen gelten hingegen 

nicht für die nicht geschäftsführenden Gesellschafter, die lediglich 10 % am Stammkapital der 

GmbH halten. 

 

Offenlegungspflicht: Kapitalgesellschaften werden durch Schwellenwerte in kleine, mittelgroße 

und große Gesellschaften eingeteilt. Durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) 

wurden die Schwellenwerte für die Bilanzsumme und die Umsatzerlöse erstmals für das nach 

dem 31.12.2007 beginnende Geschäftsjahr um 20 % erhöht. 

 

Somit können mehr Unternehmen als bisher von Erleichterungen profitieren, die vor allem für 

kleine Kapitalgesellschaften gelten (z.B. keine gesetzliche Jahresabschlussprüfung, keine 

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung bei der Offenlegung von Jahresabschlüssen). 

 

Für das Geschäftsjahr 2008 läuft die Veröffentlichungsfrist beim elektronischen Bundesanzeiger 

zum 31.12.2009 ab. Sollte die Frist nicht eingehalten werden, droht ein Ordnungsgeldverfahren, 

in dem ein Ordnungsgeld von 2.500 EUR bis 25.000 EUR angedroht wird, sofern der 

Jahresabschluss nicht in der gesetzten Nachfrist von sechs Wochen eingereicht wird. Wird der 
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Jahresabschluss nach der Androhung fristgerecht eingereicht, müssen dennoch 

Verfahrenskosten von 50 EUR gezahlt werden.  

 

Sanierungsklausel: Bei Kapitalgesellschaften gibt es Verlustabzugsbeschränkungen. Diese 

bewirken den vollständigen Untergang von Verlustvorträgen, wenn innerhalb von fünf Jahren 

mehr als 50 % des Anteilsbesitzes auf einen Erwerber übergehen (quotaler Untergang bei über 

25 bis 50 %). Durch das Bürgerentlastungsgesetz wurde eine Sanierungsklausel in das Gesetz 

aufgenommen. Dadurch kann der Untergang von Verlusten bei Anteilsübertragungen nach dem 

31.12.2007 und vor dem 1.1.2010 vermieden werden, wenn das erworbene Unternehmen 

qualifiziert saniert wird.  

 

Hinweis: Nach dem Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung des Wirtschaftswachstums vom 

9.11.2009 soll die Sanierungsklausel – über den 31.12.2009 hinaus – fortgeführt werden.  

 

Der Umsatzsteuerzahler  

 

Umsatzsteuer-IdNr.: Überprüfung im Internet möglich  

Die EU-Kommission bietet im Internet einen neuen Online-Dienst zur Überprüfung von 

Umsatzsteuer-Identifikationsnummern (Umsatzsteuer-IdNrn.) an. Unter 

ec.europa.eu/taxation_customs/vies/lang.do?fromWhichPage=vieshome&selectedLanguage=DE 

können Umsatzsteuer-Id-Nrn. auf ihre Gültigkeit überprüft werden.  

Der Steuerpflichtige erhält hierüber eine Bescheinigung, die als Nachweis verwendet werden 

kann, dass auf Lieferungen an Unternehmen in anderen Mitgliedstaaten zurecht keine 

Mehrwertsteuer erhoben wurde. Somit kann der Unternehmer belegen, dass er in gutem 

Glauben gehandelt hat.  

Hinweis: Es ist jedoch zu beachten, dass die Gültigkeitsüberprüfung einer Umsatzsteuer-IdNr. 

und deren Zuordnung zu einer bestimmten steuerpflichtigen Person nur eines der Elemente bei 

der Nachweisführung hinsichtlich Umsatzsteuerfreiheit ist.  

 

 

Vorsteuerberichtigung: Beim Wechsel zur Kleinunternehmerregelung  

Unternehmer spielen insbesondere zum Jahreswechsel mit dem Gedanken, von der 

Regelbesteuerung zur umsatzsteuerlichen Kleinunternehmerregelung zu wechseln. Der Wechsel 

gelingt, wenn der Umsatz in 2010 voraussichtlich maximal 50.000 EUR und in 2009 nicht mehr 

als 17.500 EUR beträgt.  

Bei der Kleinunternehmerregelung verzichtet der Gesetzgeber auf die Erhebung der 

Umsatzsteuer. Kleinunternehmer werden also im Ergebnis wie Privatpersonen behandelt. 

Dabei sollte jedoch beachtet werden, dass es hierdurch zu einer Berichtigung der bisher 

vorgenommenen Vorsteuerbeträge kommen kann. Mit Verweis auf die Rechtsprechung des 

Bundesfinanzhofs urteilte das Finanzgericht München, dass der Übergang zum 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/lang.do?fromWhichPage=vieshome&selectedLanguage=DE
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Kleinunternehmer genauso eine Änderung der rechtlichen Verhältnisse darstellt wie der 

umgekehrte Wechsel zur Regelbesteuerung.  

Hinweis: Eine Vorsteuerberichtigung erfolgt innerhalb von fünf und bei Gebäuden innerhalb 

von zehn Jahren seit dem Beginn der erstmaligen Verwendung (FG München vom 29.1.2009, 

Az. 14 K 4178/06).  

 

Mehrwertsteuerpaket: Neue Spielregeln ab 1.1.2010 
 

Durch das Mehrwertsteuerpaket 2010 gelten bei der Ortsbestimmung der sonstigen Leistungen, 

dem Reverse-Charge-Verfahren, den zusammenfassenden Meldungen und dem Vorsteuer-

Vergütungsverfahren ab dem 1.1.2010 innerhalb der EU neue Spielregeln. Die wichtigsten 

Änderungen sind nachfolgend aufgeführt. 

Ort der sonstigen Leistungen 

Sonstige Leistungen (Dienstleistungen)  unterliegen nur dann der deutschen Umsatzsteuer, 

wenn sie im Inland, also in Deutschland erbracht werden. Der Bestimmung des Leistungsortes 

kommt somit eine zentrale Bedeutung zu.  

 

Ab 2010 werden Dienstleistungen an Unternehmer grundsätzlich am Ort des 

Leistungsempfängers erbracht (sogenannte „B-to-B“-Leistungen). Bei Dienstleistungen an 

Nichtunternehmer ist der Leistungsort des leistenden Unternehmers maßgebend (sogenannte 

„B-to-C“-Leistungen). Von dieser Zweiteilung gibt es jedoch viele Ausnahmen. Beispielsweise 

richtet sich der Leistungsort bei grundstücksbezogenen Leistungen (z.B. Vermietung und 

Instandhaltung von Gebäuden) weiterhin nach der Belegenheit des Grundstücks.  

 

Hinweis: Die umfangreichen Änderungen müssen organisatorisch vorbereitet werden. 

Insbesondere bei Verträgen über Dauerleistungen besteht Anpassungsbedarf.  

Reverse-Charge-Verfahren 

 

Das Reverse-Charge-Verfahren regelt die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers. 

Durch diese Regelung sollen Umsatzsteuerausfälle verhindert werden, die u.a. dadurch 

eintreten können, dass der Steueranspruch beim leistenden Unternehmer nicht realisiert 

werden kann. Bei „B-to-B“-Leistungen führt das Empfängerortprinzip zu einer EU-einheitlichen 

Anwendung des Reverse-Charge-Verfahrens, sodass der unternehmerische Leistungsempfänger 

die Umsatzsteuer schuldet, wenn die Leistung von einem in einem anderen Mitgliedstaat 

ansässigen Unternehmer erbracht wird. 

 

Beispiel: Ein in Holland ansässiges Unternehmen reinigt das Industriegebäudeeines deutschen 

Unternehmens mit Sitz in Borken. Da die Leistung wegen der Belegenheit des Grundstücks in 

Deutschland steuerpflichtig ist, müsste das holländische Unternehmen seine Leistung eigentlich 

in Deutschland versteuern. Weil dies aber mit Problemen verbunden sein kann, schuldet das 

deutsche Unternehmen die Umsatzsteuer. Zu einer Zahllast kommt es jedoch nicht, da diese 

Umsatzsteuer als Vorsteuer geltend gemacht werden kann. 
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Zusammenfassende Meldungen 

 

Trotz des Wegfalls der Binnengrenzen wollen die Länder in der EU nicht auf 

Kontrollmöglichkeiten bzw. ihr Umsatzsteueraufkommen verzichten. Bis dato mussten nur die 

im Ursprungsland steuerfreien innergemeinschaftlichen Lieferungen in der sogenannten 

zusammenfassenden Meldung erklärt werden. Da der ausführende Unternehmer in dieser 

Meldung u.a. die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Warenempfängers angeben muss, 

kann überprüft werden, ob die Besteuerung im Bestimmungsland durchgeführt worden ist.  

 

Ab 2010 beinhaltet die vierteljährliche zusammenfassende Meldung auch 

innergemeinschaftliche Dienstleistungen, sofern der Unternehmer im EU-Ausland als 

Leistungsempfänger die Umsatzsteuer schuldet. Die Buchführung ist somit entsprechend 

anzupassen, um die „automatische“ Erstellung der zusammenfassenden Meldung zu 

gewährleisten.  

Vorsteuer-Vergütungsverfahren 

 

Insbesondere bei Geschäftsreisen im Ausland werden Unternehmer oftmals mit ausländischer 

Umsatzsteuer belastet (z.B. durch die in der Tankrechnung enthaltene Umsatzsteuer). Tätigt 

der jeweilige Unternehmer im Ausland keine Umsätze und ist er demzufolge dort nicht für 

umsatzsteuerliche Zwecke registriert, kann er die Vorsteuerbeträge durch das Vorsteuer-

Vergütungsverfahren geltend machen. Handelt es sich um Vorsteuer-Vergütungsverfahren 

innerhalb der EU, sind ab 2010 zahlreiche Neuerungen zu beachten:  

 

- Die bisherige Abgabe auf Papier wird auf ein elektronisches Verfahren umgestellt. Der 

Antrag ist künftig zentral im Ansässigkeitsstaat des Unternehmers zu stellen, für 

inländische Unternehmer über ein elektronisches Portal beim Bundeszentralamt für 

Steuern (BZSt). Die Frist für die Antragstellung verlängert sich vom 30.6. auf den 30.9. 

des Folgejahres.  

 

- Die eingescannte Rechnung ist nur bei einem Entgelt ab 1.000 EUR und bei Kraftstoffen 

ab 250 EUR beizufügen. Die Originalrechnungen werden nur bei begründeten Zweifeln 

verlangt. Der Vergütungsanspruch muss mindestens 400 EUR (bis 2009: 200 EUR) 

betragen. Eine Ausnahme besteht, wenn der Vergütungszeitraum das Kalenderjahr oder 

der letzte Zeitraum des Kalenderjahres ist. In diesen Fällen ist ein Vergütungsanspruch 

von mindestens 50 EUR (bis 2009: 25 EUR) ausreichend. 
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Arbeitgeber  

 

Amtliche Sachbezugswerte: Erhöhte Werte für freie Verpflegung ab 2010  

Ab 2010 betragen die amtlichen Sachbezugswerte für die freie Verpflegung monatlich 215 EUR 

(bisher 210 EUR). Für die freie Unterkunft verbleibt es bei dem Wert von 204 EUR. 

Dementsprechend ergibt sich für 2010 ein monatlicher Gesamtsachbezugswert (Verpflegung 

und Unterkunft) von 419 EUR.  

Die neuen Sachbezugswerte für Frühstück, Mittag- und Abendessen lauten:  

 Frühstück monatlich: 47 EUR (bis 2009: 46 EUR)  

 Frühstück je Mahlzeit: 1,57 EUR (bis 2009: 1,53 EUR)  

 Mittagessen/Abendessen monatlich: jeweils 84 EUR (bis 2009: 82 EUR)  

 Mittagessen/Abendessen je Mahlzeit: jeweils 2,80 EUR (bis 2009: 2,73 EUR)  

Der Vorteil, den Arbeitnehmer durch die kostenfreien Mahlzeiten im Betrieb erhalten, gehört in 

Höhe des amtlichen Sachbezugswerts zum steuerpflichtigen Arbeitslohn. Bezahlt der 

Arbeitnehmer für die Mahlzeiten ein Entgelt in Höhe des amtlichen Sachbezugswerts, entsteht 

kein geldwerter Vorteil.  

Hinweis: Amtliche Sachbezüge werden für die freie Unterkunft festgesetzt, nicht hingegen für 

die freie Wohnungsüberlassung. Bei einer unentgeltlichen oder verbilligten Überlassung einer 

Wohnung erfolgt die Bewertung grundsätzlich mit dem ortsüblichen Mietpreis. Nach den 

Lohnsteuerrichtlinien, die für die Finanzverwaltung bindend sind, ist eine Wohnung eine in sich 

geschlossene Einheit von Räumen, in denen ein selbstständiger Haushalt möglich ist. Es muss 

zumindest eine einer Küche vergleichbare Kochgelegenheit und eine Toilette vorhanden sein. 

Demnach ist ein Einzimmerappartement mit Küchenzeile und Toilette als Nebenraum als 

Wohnung zu klassifizieren. Handelt es sich um Wohnraum bei Mitbenutzung von Bad, Toilette 

und Küche, liegt eine Unterkunft vor (Zweite Verordnung zur Änderung der 

Sozialversicherungsentgeltverordnung vom 19.10.2009, BGBl I 2009, 3667).  

 

 

Arbeitslohn: Zu Unrecht abgeführte Lohnsteuer  

Wenn ein Arbeitgeber keinen Lohn ausbezahlt, aber die entsprechende Lohnsteuer an das 

Finanzamt abführt, stellt die abgeführte Lohnsteuer beim Arbeitnehmer steuerpflichtigen 

Arbeitslohn dar. Dies gilt nach einem aktuellen Urteil des Bundesfinanzhofs zumindest dann, 

wenn der Lohnsteuerabzug aufgrund der bereits ausgestellten Lohnsteuerbescheinigung für das 

Steuerjahr nicht mehr geändert werden kann.  
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In der Urteilsbegründung führte der Bundesfinanzhof aus: Auch wenn der Arbeitgeber eine 

nicht geschuldete Lohnsteuer abführt, leistet er dennoch für Rechnung des Arbeitnehmers. 

Deshalb ist die nicht geschuldete und zu Unrecht abgeführte Lohnsteuer auf die 

Einkommensteuerschuld des Arbeitnehmers anzurechnen.  

Hinweis: Ob negativer Arbeitslohn vorliegt, wenn der Arbeitnehmer die ohne Gehaltszahlung 

abgeführte Lohnsteuer aus zivilrechtlichen Gründen später an den Arbeitgeber zu erstatten hat, 

wurde nicht thematisiert (BFH-Urteil vom 17.6.2009, Az. VI R 46/07).  

 

Elektronischer Entgeltnachweis ab 2010 Pflicht 
 

Durch das Gesetz über das Verfahren des elektronischen Entgeltnachweises (ELENA-

Verfahrensgesetz) vom 28.3.2009 müssen Arbeitgeber die Entgeltbescheinigungen ihrer 

Beschäftigten ab 2010 monatlich auf elektronischem Wege an die zentrale Speicherstelle der 

Sozialversicherungsträger senden. 

 

Die Meldung umfasst u.a. Daten wie Versicherungsnummer, Familienname, Vorname, Tag der 

Geburt,  Anschrift des Beschäftigten und das Einkommen. Wenn 2012 dann der Regelbetrieb im 

ELENA-Verfahren startet, werden die für die Bewilligung von Anträgen auf Arbeitslosengeld, 

Wohngeld und Bundeselterngeld erforderlichen Daten unter Einsatz von Signaturkarten der 

Leistungsbezieher abgerufen. Papiergebundene Arbeitgeberbescheinigungen werden dann nicht 

mehr notwendig sein.  

 

Arbeitnehmer  

 

Mini-Jobs: Anrechnung auf das Kurzarbeitergeld möglich  

Im Zuge der Wirtschaftskrise sind viele Arbeitnehmer von Kurzarbeit betroffen. Daher scheint 

ein 400-EUR-Job (Mini-Job) ein Ausweg zu sein, um die finanzielle Lücke zu schließen.  

Zu beachten ist aber, dass der Mini-Job auf das Kurzarbeitergeld angerechnet werden kann. 

Hier ist zu differenzieren, wann der Nebenjob aufgenommen worden ist. Denn nur wenn der 

Mini-Job nach Beginn der Kurzarbeit angetreten wurde, rechnet die Bundesagentur für Arbeit 

einen Teil der Nebeneinkünfte auf das Kurzarbeitergeld an.  

Hinweis: Kurzarbeitergeld ist zwar steuerfrei, es erhöht jedoch den Steuersatz für die übrigen 

steuerpflichtigen Einkünfte (Progressionsvorbehalt), der bei der Einkommensteuerveranlagung 

berücksichtigt wird (OFD Koblenz: Information vom 29.10.2009).  
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Abfindungen: Zur Tarifbegünstigung bei gesplitteter Zahlung  

Sofern Arbeitnehmer für die Aufgabe ihrer Tätigkeit eine Abfindung erhalten, kann diese 

ermäßigt besteuert werden. Nach ständiger Rechtsprechung kann die Tarifermäßigung aber nur 

dann in Anspruch genommen werden, wenn die Abfindung in einem Veranlagungszeitraum 

gezahlt wird und durch die Zusammenballung von Einkünften erhöhte steuerliche Belastungen 

entstehen.  

Diese Rechtsprechung wurde aktuell etwas aufgeweicht. Danach ist eine Abfindung auch dann 

begünstigt, wenn zu einer Hauptentschädigung eine in einem anderen Veranlagungszeitraum 

zufließende minimale Teilleistung hinzukommt.  

Hinweis: Im Streitfall wurde die Abfindung in zwei Teilbeträgen ausgezahlt: 1.000 EUR in 2006 

sowie 76.257 EUR in 2007. Da die erste Teilzahlung nur minimal war, konnte die zweite 

Zahlung tarifbegünstigt besteuert werden (BFH-Urteil vom 25.8.2009, Az. IX R 11/09).  

 

Minimierung der Steuerlast: Tipps und Tricks zum Jahreswechsel 
 

Für Arbeitnehmer kann es vorteilhaft sein, berufsbezogene Ausgaben oder variable 

Gehaltsbestandteile in das Jahr 2009 vorzuziehen oder in das Jahr 2010 zu verlagern. 

Maßgebend ist grundsätzlich das Zu- und Abflussprinzip. Sofern die Werbungskosten in 2009 

voraussichtlich unter dem Pauschbetrag von 920 EUR liegen, sollten die noch anstehenden 

Kosten vorzugsweise nach 2010 verlagert werden, um in 2010 den Pauschbetrag zu 

überschreiten. Das lässt sich z.B. durch den Zahlungsfluss für Fachliteratur und Büromaterial 

steuern. Zu beachten ist, dass für geringwertige Wirtschaftsgüter bei den Überschusseinkünften 

auch in 2009 die 410-EUR-Grenze gilt.  

 

Bei Abfindungen sollte der steuerentlastende Effekt der Fünftelregelung effektiv eingesetzt 

werden. Hier ist insbesondere durchzurechnen, ob sich die Zusammenballung der Einkünfte in 

2009 oder eher in 2010 optimal auswirkt.  

 

Beim Firmenwagen sollte überprüft werden, ob für das Folgejahr die Ein-Prozent-Regel oder die 

Fahrtenbuchmethode steuerlich günstiger ist. Bei den Überlegungen sollte jedoch berücksichtigt 

werden, dass die Fahrtenbuchmethode große Akribie erfordert und nicht jedermanns Sache ist.  

 

Die ab 2007 geltende Neuregelung beim häuslichen Arbeitszimmer, wonach Aufwendungen nur 

noch dann abzugsfähig sind, wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten 

betrieblichen und beruflichen Betätigung bildet, liegt dem Bundesverfassungsgericht zur 

Prüfung vor. Da Einkommensteuer- und Feststellungsbescheide insofern nur noch vorläufig 

ergehen, ist ein Einspruch nicht zwingend erforderlich. 

 

Hinweis: Wird dennoch Einspruch eingelegt, um Aussetzung der Vollziehung zu beantragen, 

werden die Aufwendungen allerdings nur bis zu einem Betrag von 1.250 EUR berücksichtigt.  

 

 

Optionsmöglichkeit: Neues Faktorverfahren ab 2010 
 

Ab 2010 können Arbeitnehmer-Ehegatten beim Finanzamt die neue Steuerklassenkombination 

IV/IV mit Faktor beantragen. Die Steuerbelastung nach der Einkommensteuererklärung ist 

unabhängig von der Steuerklassenkombination (III/V, IV/IV oder IV/IV mit Faktor) und somit 
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immer gleich hoch. Das Faktorverfahren soll daher „nur“ einen gerechteren monatlichen 

Lohnsteuerabzug gewährleisten. 

 

Zum Prozedere: Für die Faktorermittlung sind die voraussichtlichen Arbeitslöhne aus den 

ersten Dienstverhältnissen anzugeben. Infolgedessen ermittelt das Finanzamt die 

voraussichtliche Jahressteuer und setzt diese ins Verhältnis zu der Lohnsteuer, die sich bei 

Anwendung der Lohnsteuerklassenkombination IV/IV ergibt. Ergibt sich hierbei ein Faktor 

kleiner eins, wird dieser auf den Lohnsteuerkarten der Ehegatten eingetragen. Die Arbeitgeber 

ermitteln die Lohnsteuer nach der Lohnsteuerklasse IV und wenden darauf den Faktor an.  

 

 

 

Abschließende Hinweise  

 

Erbrechtsreform: Änderungen treten 2010 in Kraft  

Das Gesetz zur Änderung des Erb- und Verjährungsrechts bringt insbesondere mehr Freiheiten 

für den Erblasser, die Anerkennung von Pflegeleistungen und eine gestaffelte Vorschenkungen. 

Die Neuregelungen gelten für Erbfälle ab dem 1. Anrechnung von 1.2010. Für vor diesem 

Zeitpunkt eintretende Erbfälle gilt das bisherige Recht weiter. Die Reform greift allerdings nur 

behutsam in das Erbrecht ein. Nachfolgend die sieben wichtigsten Punkte in Kurzform, die auch 

Auswirkungen auf die Besteuerung haben:  

.  

 Schenkungen innerhalb von zehn Jahren vor dem Erbfall werden zwar weiterhin auf 

einen Pflichtteilsanspruch angerechnet. Allerdings reduziert sich der 

Pflichtteilsergänzungsanspruch stetig. So zählen diese Zuwendungen nur noch dann in 

voller Höhe, wenn sie im ersten Jahr vor dem Erbfall erfolgt waren. Ansonsten 

schmelzen die Prozentsätze für jedes zurückliegende Jahr um 10 % ab, sodass eine 

Schenkung z.B. im vierten Jahr nur noch zu 70 % angerechnet wird.  

 Bei einer Schenkung unter Nießbrauchsvorbehalt sowie bei Zuwendungen unter 

Ehegatten wirkt sich das Abschmelzungsmodell nicht aus, da die Zehn-Jahres-Frist erst 

bei Beendigung des Nießbrauchs bzw. bei Auflösung der Ehe zu laufen beginnt.  

 Ein Erblasser kann einen Pflichtteilsberechtigten, der schwere Verfehlungen gegenüber 

ihm, seinem Ehegatten oder Kindern begangen hat, enterben, indem er ihm den 

Pflichtteil entzieht. Hinzu kommen Verfehlungen gegenüber Lebenspartnern oder Stief- 

und Pflegekindern. Zur Entziehung ist der Erblasser auch berechtigt, wenn der 

Pflichtteilsberechtigte eine gesetzliche Unterhaltspflicht böswillig verletzt.  

 Die Enterbung bei ehrlosem und unsittlichem Lebenswandel eines Abkömmlings entfällt, 

da diese Vorschrift nicht mehr zeitgemäß ist. Im Gegenzug kann der Pflichtteil entzogen 

werden, wenn es zur Verurteilung einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr ohne 

Bewährung kommt oder wenn der Pflichtteilsberechtigte dem Erblasser oder einer ihm 

sehr nahe stehenden Person nach dem Leben trachtet.  
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 Pflegen Abkömmlinge Vater, Mutter oder einen Großelternteil, erhalten sie beim Tod 

einen Ausgleich auch dann, wenn sie hierfür nicht auf berufliches Einkommen verzichtet 

haben.  

 Die bestehenden Stundungsregeln für die Auszahlung des Pflichtteils bei geerbtem 

Eigenheim oder Unternehmen werden erleichtert und über die Abkömmlinge hinaus auf 

alle Erben übertragen.  

 Die Verjährung familien- und erbrechtlicher Ansprüche wird an die Regelverjährung von 

drei Jahren angepasst. In Ausnahmen bleibt jedoch eine längere Verjährungsfrist, die 

jedoch generell auf maximal 30 Jahre begrenzt ist. Ansprüche, die auf einem Erbfall 

beruhen oder deren Geltendmachung die Kenntnis einer Verfügung von Todes wegen 

voraussetzt, verjähren weiterhin in 30 Jahren (Gesetz zur Änderung des Erb- und 

Verjährungsrechts vom 24.9.2009, BGBl I 2009, 3142).  

 

Elterngeld: Progressionsvorbehalt auch für den Sockelbetrag  

Das nach dem Bundeselterngeld und Elternzeitgesetz gezahlte Elterngeld beträgt grundsätzlich 

67 % des in den zwölf Kalendermonaten vor dem Monat der Geburt des Kindes durchschnittlich 

erzielten monatlichen Einkommens aus Erwerbstätigkeit. Die monatliche Höchstgrenze liegt bei 

1.800 EUR, der monatliche Mindestbetrag bei 300 EUR.  

Elterngeld ist steuerfrei. Da es jedoch dem Progressionsvorbehalt unterliegt, erhöht es bei der 

Einkommensteuerveranlagung den Steuersatz für die übrigen steuerpflichtigen Einkünfte. Der 

Bundesfinanzhof stellte aktuell klar, dass auch der Sockelbetrag in Höhe von 300 EUR in den 

Progressionsvorbehalt einbezogen werden muss. Die Argumentation der Kläger, dass der 

Sockelbetrag eine reine Sozialleistung darstelle und als solche nicht in den 

Progressionsvorbehalt einbezogen werden dürfe, teilten die Richter nicht.  

 

Hinweis: Mittlerweile wurde beim Bundesverfassungsgericht eine Verfassungsbeschwerde 

eingelegt, die die Vereinbarkeit der Einbeziehung des Sockelbetrags in den 

Progressionsvorbehalt zum Gegenstand hat. Ein Aktenzeichen ist noch nicht bekannt (BFH-

Urteil vom 21.9.2009, Az. VI B 31/09).  

 

Investitionszulage: Voraussetzungen auch bei abgemeldetem Kfz erfüllt  

Betriebliche Investitionen im Fördergebiet (Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, 

Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen) werden unter gewissen Voraussetzungen mit einer 

Investitionszulage gefördert.  

Nach einem Urteil des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg - Revision zugelassen - ist es für den 

Anspruch auf Investitionszulage nicht erforderlich, dass das begünstigte Wirtschaftsgut 

während des gesamten Zeitraums von fünf Jahren auch tatsächlich aktiv in der Betriebsstätte 

im Fördergebiet genutzt wird. Es reicht vielmehr aus, wenn es grundsätzlich einsatzfähig ist.  



     

 

 

Dezember  2009                                                                                                                      Seite 20                             

Hinweis: Im Streitfall hatte der Kläger einen Transporter angeschafft, für den er 

Investitionszulage erhielt. In der Folgezeit meldete er das Fahrzeug aus Kostengründen 

zeitweise ab und später wieder an. Das Finanzamt forderte die Investitionszulage zurück, weil 

es die nicht durchgehende aktive Nutzung des Transporters als zulagenschädlich ansah. Dem 

folgte das Finanzgericht allerdings nicht (FG Berlin-Brandenburg vom 25.6.2009, Az. 13 K 

1853/06, Rev. zugelassen).  

 

Verzugszinsen  

Für die Berechnung der Verzugszinsen ist seit dem 1.1.2002 der Basiszinssatz nach § 247 BGB 

anzuwenden. Die Höhe wird jeweils zum 1.1. und 1.7. eines Jahres neu bestimmt. Er ist an die 

Stelle des Basiszinssatzes nach dem Diskontsatz-Überleitungsgesetz (DÜG) getreten.  

Der Basiszinssatz für die Zeit vom 1.7.2009 bis zum 31.12.2009 beträgt 0,12 Prozent. Damit 

ergeben sich folgende Verzugszinsen:  

 für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB): 5,12 Prozent  

 für einen grundpfandrechtlich gesicherten Verbraucherdarlehensvertrag (§ 497 Abs. 1 

BGB): 2,62 Prozent  

 für den unternehmerischen Geschäftsverkehr (§ 288 Abs. 2 BGB): 8,12 Prozent  

 Die für die Berechnung vom 01.01.2009 bis 30.06.2009: 1,62 %  

 vom 01.07.2008 bis 31.12.2008: 3,19 %  

 vom 01.01.2008 bis 30.06.2008: 3,32 %  

 vom 01.07.2007 bis 31.12.2007: 3,19 %  

 vom 01.01.2007 bis 30.06.2007: 2,70 %  

 vom 01.07.2006 bis 31.12.2006: 1,95 %  

 vom 01.01.2006 bis 30.06.2006: 1,37 %  

 vom 01.07.2005 bis 31.12.2005: 1,17 %  

 vom 01.01.2005 bis 30.06.2005: 1,21 %  

 vom 01.07.2004 bis 31.12.2004: 1,13 %  

 vom 01.01.2004 bis 30.06.2004: 1,14 %  

 vom 01.07.2003 bis 31.12.2003: 1,22 %  

 vom 01.01.2003 bis 30.06.2003: 1,97 %  
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 vom 01.07.2002 bis 31.12.2002: 2,47 %  

 vom 01.01.2002 bis 30.06.2002: 2,57 %  

 vom 01.09.2001 bis 31.12.2001: 3,62 %  

 vom 01.09.2000 bis 31.08.2001: 4,26 %  

 vom 01.05.2000 bis 31.08.2000: 3,42 %  

 

Steuertermine im Monat Dezember 2009  

Monat Dezember 2009 sollten Sie folgende Steuertermine beachten:  

Umsatzsteuerzahler (Monatszahler): Anmeldung und Zahlung von Umsatzsteuer - mittels 

Barzahlung - bis zum 10.12.2009 und - mittels Zahlung per Scheck - bis zum 7.12.2009.  

Lohnsteuerzahler (Monatszahler Im): Anmeldung und Zahlung von Lohnsteuer - mittels 

Barzahlung - bis zum 10.12.2009 und - mittels Zahlung per Scheck - bis zum 7.12.2009.  

Einkommensteuerzahler (vierteljährlich): Vorauszahlung - mittels Barzahlung - bis zum 

10.12.2009 und - mittels Zahlung per Scheck bis zum 7.12.2009.  

Kirchensteuerzahler (vierteljährlich): Vorauszahlung - mittels Barzahlung - bis zum 10.12.2009 

und - mittels Zahlung per Scheck bis zum 7.12.2009.  

Körperschaftsteuerzahler (vierteljährlich): Vorauszahlung - mittels Barzahlung - bis zum 

10.12.2009 und - mittels Zahlung per Scheck bis zum 7.12.2009.  

Bitte beachten Sie: Die für alle Steuern geltende dreitägige Zahlungsschonfrist bei einer 

verspäteten Zahlung durch Überweisung auf das Konto des Finanzamtes endet am 14.12.2009. 

Es wird an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, dass diese Zahlungsschonfrist 

ausdrücklich nicht für Barzahlung und Zahlung per Scheck gilt!  

 

 
 

Die oben stehenden Texte sind nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. 

Die Komplexität und der ständige Wandel der Rechtsmaterie machen es jedoch 

notwendig, Haftung und Gewähr auszuschließen. 

 


